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HAUSORDNUNG DES REGIONALKRANKENHAUSES NÁCHOD
Wir heißen Sie im Regionalkrankenhaus Náchod (im Folgenden auch „ONN“) herzlich willkommen und danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, indem Sie sich in unsere Obhut begeben. Unsere Mitarbeiter sind bestrebt, Ihnen eine hochwertige medizinische Versorgung sowie nicht-medizinische Dienstleistungen auf professionellem Niveau zu bieten und Ihnen gewissenhaft, einfühlsam und rücksichtsvoll dabei zu helfen, Ihre Gesundheit zu erlangen und zu stärken.
Sie selbst können uns vor allem helfen, indem Sie eine positive Einstellung zur Behandlung zeigen und diese Hausordnung einhalten, die für alle Patienten, deren Begleitpersonen sowie alle anderen Personen, die sich auf dem Gelände unseres Krankenhauses aufhalten, verbindlich ist. Während Ihres gesamten Aufenthalts wird sich ein Team von medizinischem Fachpersonal um Sie kümmern, an das Sie sich jederzeit vertrauensvoll wenden können.
Die Hausordnung steht im Einklang mit dem Gesetz Nr. 372/2011 Slg. über Gesundheitsdienstleistungen und die Bedingungen für deren Erbringung. Sie legt die Pflichten der Patienten fest und regelt deren Rechte. Gemäß dem Gesetz ist der Patient verpflichtet, sich an diese Hausordnung zu halten. Wir empfehlen Ihnen daher, sie sorgfältig durchzulesen.
Allgemeine Informationen
Der Patient hat das Recht, über seinen Gesundheitszustand, die vorgeschlagene Behandlung und deren Verlauf informiert zu werden. Der Patient ist verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu seinem Gesundheitszustand, zu früheren Erkrankungen, eingenommenen Medikamenten, Suchtmitteln, Allergien und anderen für die Behandlung wichtigen Umständen zu machen.
Auf dem gesamten Gelände des ONN ist das Rauchen verboten, mit Ausnahme der ausgewiesenen Außenbereiche.
Es ist verboten, Waffen, Munition und andere gefährliche Gegenstände ins Krankenhaus mitzubringen. Sollten Sie eine Waffe bei sich haben, müssen Sie dies unverzüglich dem medizinischen Personal melden, das in Zusammenarbeit mit der Polizei der Tschechischen Republik für deren gesetzeskonforme Verwahrung sorgen wird.
Das Krankenhaus ist eine Ausbildungsstätte für Personen, die sich auf den Beruf des medizinischen Fachpersonals vorbereiten (Studierende von Gesundheitsschulen, Medizinstudierende usw.), denen Sie während Ihres Krankenhausaufenthalts begegnen können. Bei der Aufnahme haben Sie das Recht, Ihre informierte Zustimmung oder Ablehnung dazu zu erteilen, dass Studierende an der medizinischen Versorgung beteiligt werden. 
Beschwerden, Anregungen und Lob können schriftlich eingereicht werden (per Post, per E-Mail an ombudsman@nemocnicenachod.cz oder durch Übergabe an das Personal der Abteilung). Informationen sind auf der Website des Krankenhauses verfügbar.
Das ONN verarbeitet die personenbezogenen Daten des Patienten zur Erfüllung des Gesetzes Nr. 372/2011 Slg. – Gesetz über Gesundheitsdienstleistungen und die Bedingungen für deren Erbringung. Die Speicherdauer, der Umfang der Verarbeitung, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die Stellen, an die die Daten weitergegeben werden, sind unter www.nemocnicenachod.cz aufgeführt
Das Regionalkrankenhaus Náchod nutzt in ausgewählten Innenbereichen ein Videoüberwachungssystem mit Aufzeichnung. Der Zweck der Videoüberwachung besteht darin, die Sicherheit von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern zu gewährleisten, das Eigentum des Krankenhauses zu schützen und rechtswidrigen Handlungen vorzubeugen. Das Videoüberwachungssystem ist ausschließlich in Bereichen installiert, in denen dies für die Sicherheit und den Betrieb des Krankenhauses erforderlich ist, beispielsweise in Eingangsbereichen, Gemeinschaftsfluren, Warteräumen oder an den Eingängen zu den Stationen. Kameras sind nicht in Bereichen installiert, in denen die Privatsphäre der Patienten beeinträchtigt werden könnte, wie z. B. in Untersuchungsräumen, Krankenzimmern oder Sanitäranlagen, mit Ausnahme ausgewählter Räume wie Intensivstationen oder Beobachtungsbetten in der Notaufnahme, wo zur Erhöhung der Patientensicherheit sogenannte Überwachungskameras angebracht sind. Von diesen Kameras werden keine Aufzeichnungen angefertigt, und der Zugriff auf deren Bilder ist nur in den entsprechenden Arbeitsbereichen (Schwesternzimmern) möglich.
Aufnahme zur stationären Behandlung
Bei der Aufnahme werden Sie von einem Arzt und anschließend vom nichtärztlichen Pflegepersonal auf die entsprechende Station aufgenommen. Bei der Aufnahme sind Sie verpflichtet, eine gültige Krankenversicherungskarte und Ihren Personalausweis vorzulegen; Ausländer müssen ihren Reisepass zur Überprüfung Ihrer persönlichen Daten vorlegen.
Mit der Unterzeichnung der Einverständniserklärung bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit dem Krankenhausaufenthalt und der Behandlung. Teil der Einverständniserklärung ist außerdem die Benennung von Personen, denen Informationen über Ihren Gesundheitszustand mitgeteilt werden dürfen, sowie die Angabe eines Passworts für die telefonische Übermittlung von Informationen.
Bei der Aufnahme erhalten Sie ein Identifikationsarmband. Dieses Armband, auf dem Ihr Vor- und Nachname, Ihr Geburtsdatum sowie die Bezeichnung der Station, auf der Sie hospitalisiert sind, vermerkt sind, dient der Erhöhung der Sicherheit und der Gewährleistung einer eindeutigen Identifizierung vor allen Behandlungen, Eingriffen und der Verabreichung von Medikamenten. Bitte behalten Sie dieses Armband während Ihres gesamten Krankenhausaufenthalts.
Während Ihres Krankenhausaufenthalts werden Ihnen die Medikamente von Ihrem behandelnden Arzt verschrieben. Wenn Sie bestimmte Medikamente zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung einnehmen, bringen Sie diese bitte mit ins Krankenhaus und geben Sie sie bei der Aufnahme auf der entsprechenden Station der Krankenschwester, die sie mit Ihren persönlichen Daten kennzeichnet und sicher verwahrt. Bei Ihrer Entlassung werden Ihnen nicht verbrauchte Medikamente zurückgegeben. Die Medikamente werden Ihnen während Ihres Krankenhausaufenthalts von qualifiziertem medizinischem Personal verabreicht.
Generell wird davon abgeraten, Wertsachen und größere Geldbeträge ins Krankenhaus mitzubringen.  Das Krankenhaus übernimmt keine Haftung für Ausweise, größere Geldbeträge (über 500 CZK), Sparbücher, Zahlungskarten, Schecks, Gegenstände aus Edelmetallen, Laptops, Mobiltelefone, Fernseher und andere Wertsachen, die Sie in Ihrem Zimmer, d. h. in Ihrer Obhut, aufbewahren. Bitten Sie das Pflegepersonal um die Aufbewahrung dieser Gegenstände.
Elektrogeräte, die Sie mitbringen, müssen in einem sicheren technischen Zustand sein.
Krankenhausaufenthalt
Ihr Krankenhausaufenthalt richtet sich nach den Abläufen der jeweiligen Station. Jede Station verfügt über einen Patientenleitfaden, der in den Zimmern ausliegt.
Die Verabreichung der Mahlzeiten richtet sich auf den einzelnen Stationen nach deren Abläufen. Bitte teilen Sie dem Pflegepersonal Ihre Anmerkungen zur Verpflegung mit. Der aktuelle Tagesmenüplan liegt auf der Station zur Einsicht bereit. Im Speiseplan finden Sie auch Informationen zu Allergenen. Verderbliche Lebensmittel dürfen nicht auf den Zimmern aufbewahrt werden. Auf den Stationen stehen Kühlschränke zur Aufbewahrung zur Verpflegung.
Auf den Operationsstationen und Intensivstationen ist das Aufstellen von Blumen untersagt.
Während Ihres Krankenhausaufenthalts haben Sie die Möglichkeit, die vom Krankenhaus bereitgestellte Wäsche zu nutzen; Ihre eigene Wäsche dürfen Sie nur verwenden, wenn ein regelmäßiger Wechsel gewährleistet ist.
Nach Ihrer Einweisung in das Bett wird Sie unser medizinisches Personal mit der Bedienung des Rufsystems zur Herbeirufung einer Krankenschwester vertraut machen, insbesondere für Situationen, in denen die Hilfe des Pflegepersonals benötigt wird.
Um Stürzen und möglichen Verletzungen vorzubeugen, tragen Sie bitte geeignetes Schuhwerk und nutzen Sie Hilfsmittel (Brillen, Hörgeräte, Krücken, Gehhilfen usw.).
Falls Sie Schmerzen haben, informieren Sie bitte den Arzt oder das Pflegepersonal darüber. Das Pflegepersonal wird Ihre Schmerzen beobachten und beurteilen. Wenn Sie die Schmerzlinderung als unzureichend empfinden, informieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt darüber.
Der Arzt ist verpflichtet, Sie in verständlicher Weise und in ausreichendem Umfang über Ihren Gesundheitszustand und die vorgeschlagene Behandlung, zu der auch der Behandlungsplan gehört, zu informieren. Der Behandlungsplan umfasst die Verabreichung von Medikamenten, operative Eingriffe, Bewegungsübungen, Rehabilitation, Besuchsregelungen, diätetische Maßnahmen usw. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind Sie verpflichtet, den Behandlungsplan in vollem Umfang einzuhalten, sofern keine besonderen Umstände dem entgegenstehen. Wird die Behandlungsanweisung wiederholt oder in schwerwiegender Weise bewusst missachtet, kann dies ein Grund für die Beendigung des stationären Aufenthalts oder der ambulanten Behandlung sein.
Zu den Pflichten, die sich aus dem Behandlungsplan ergeben, gehören insbesondere:
· Die verschriebenen Medikamente einzunehmen und dabei die Einnahmezeiten einzuhalten.
· Keine Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, die nicht verschrieben und mit dem Arzt abgesprochen wurden.
· Die vom Arzt verordneten Diätvorschriften einzuhalten.
· An den Visiten teilzunehmen.
· Vollständig an den Rehabilitationsübungen teilzunehmen.
· Dem Personal das Verlassen der Station zu melden, damit der Behandlungsablauf nicht gestört wird.
· Während des Krankenhausaufenthalts keinen Alkohol oder andere Suchtmittel zu konsumieren.
· Den Behandlungsablauf anderer Patienten nicht durch übermäßigen Lärm, unangemessenes oder aggressives Verhalten sowie durch unangemessene Besuchszeiten oder -häufigkeit zu stören.
· Das Eigentum und das Inventar des Krankenhauses nicht zu beschädigen.
Wenn Sie ein Patient mit einer sensorischen oder körperlichen Behinderung sind, der einen speziell ausgebildeten Hund nutzt, haben Sie unter Berücksichtigung Ihres aktuellen Gesundheitszustands das Recht auf die Begleitung und Anwesenheit des Hundes in der medizinischen Einrichtung, sofern die Rechte anderer Patienten nicht beeinträchtigt werden, und zwar stets nach vorheriger Absprache mit dem medizinischen Personal. Ein Patient mit Hund darf nur in einem Einzelzimmer untergebracht werden, das mit einem Hinweis auf die Anwesenheit des Hundes gekennzeichnet ist. Die Versorgung des Hundes muss durch den Patienten gewährleistet sein oder andere Personen. Unter einem speziell ausgebildeten Hund versteht man einen Blindenführhund oder einen Assistenzhund. 
In ausgewählten Abteilungen des Krankenhauses wird Tiergestützte Therapie angeboten. Die Eignung für die Tiergestützte Therapie wird für jeden Patienten individuell beurteilt. Der Hund verfügt stets über ein gültiges Prüfungszertifikat und ist ordnungsgemäß gekennzeichnet. Der Besuch beim Patienten erfolgt immer nach Absprache mit dem Personal der Abteilung und nur mit Zustimmung des Patienten bzw. seines gesetzlichen Vertreters.
Minderjährige Patienten sowie Patienten mit eingeschränkter Geschäftsfähigkeit haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und der Hausordnung das Recht auf die ständige Anwesenheit eines gesetzlichen Vertreters, sofern die Anwesenheit dieser Personen die Erbringung der medizinischen Leistungen nicht beeinträchtigt. In Ausnahmefällen, sofern es die betrieblichen Möglichkeiten der Station zulassen, können auch volljährige Personen die Patienten begleiten. Die Zustimmung zur Begleitung dieser Personen erteilt der behandelnde Arzt.
Die Begleitung von Patienten unter 6 Jahren wird von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Bei Patienten über 6 Jahren kann bei begründeter Notwendigkeit der Begleitung bei der Krankenkasse des Patienten eine außerordentliche Genehmigung und Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung beantragt werden. 
Wird der Aufenthalt der Begleitperson nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen, hat sie Anspruch auf Verpflegung gemäß der Preisliste für kostenpflichtige medizinische Leistungen und Dienstleistungen. Der Aufenthalt ist kostenlos.
Die Besuchszeiten richten sich in den einzelnen Abteilungen nach der Art und dem Umfang des Betriebs. Außerhalb der empfohlenen Besuchszeiten sind nach Absprache mit dem behandelnden Arzt individuelle Besuchszeiten möglich. Die Besuche dürfen die Erbringung medizinischer Leistungen und die Rechte anderer Patienten nicht beeinträchtigen.
Besucher sind verpflichtet, die Hausordnung zu beachten und die Anweisungen des Pflegepersonals zu befolgen. 
In besonders schwerwiegenden epidemiologischen Fällen kann der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Bezirkskrankenhauses Náchod Besuche vorübergehend einschränken oder untersagen.
Entlassung
Über den Termin Ihrer Entlassung werden Sie von Ihrem behandelnden Arzt informiert.  Vor Ihrer Entlassung teilt Ihnen das Personal die voraussichtliche Entlassungszeit mit, damit Sie die Heimfahrt organisieren können. 
Sie erhalten vom behandelnden Arzt einen Entlassungsbericht. Dieser wird gleichzeitig an Ihren Hausarzt geschickt (elektronisch, falls eine elektronische Kommunikation eingerichtet ist, oder per Post). Suchen Sie spätestens fünf Tage nach Ihrer Entlassung Ihren Hausarzt auf.
Geben Sie bei Ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus dem Personal alle ausgeliehenen Hilfsmittel zurück und überprüfen Sie, ob Sie nichts im Krankenhaus vergessen haben.

Der Transport mit dem Krankenwagen ist nur auf Empfehlung des behandelnden Arztes möglich. Außerdem können Sie Rezepte (ggf. Medikamente für die ersten 3 Tage nach der Entlassung) oder Gutscheine für medizinische Hilfsmittel oder Hilfsmittel zur Kompensation erhalten. Wir empfehlen Ihnen, Medikamente und Hilfsmittel in der Apotheke direkt auf dem Krankenhausgelände abzuholen.
Gesetzlich festgelegte Pflichten des Patienten
Das medizinische Personal über den bisherigen Verlauf seines Gesundheitszustands, die Einnahme von Arzneimitteln, einschließlich Suchtmitteln, sowie über alle für die Erbringung medizinischer Leistungen wesentlichen Umstände zu informieren.
· Den vorgeschlagenen Behandlungsplan einzuhalten, sofern er der Erbringung der medizinischen Leistungen zugestimmt hat.
· Sich an die Hausordnung zu halten.
· Die erbrachten Leistungen zu bezahlen, die nicht oder nur teilweise von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden und die mit Zustimmung des Patienten erbracht wurden.
Gesetzlich verankerte Patientenrechte
· Recht auf Würde und Respekt — Der Patient hat Anspruch auf rücksichtsvolle Behandlung und Schutz seiner Privatsphäre.
· Recht auf Information — Der Patient wird über seinen Gesundheitszustand, die vorgeschlagenen Maßnahmen und die Risiken informiert.
· Recht auf Zustimmung oder Ablehnung der Behandlung — Mit Ausnahme der gesetzlich festgelegten Situationen.
· Recht auf Anwesenheit einer nahestehenden Person — Sofern dies die Behandlung oder hygienisch-epidemiologische Maßnahmen nicht beeinträchtigt.
· Recht auf Einsicht in die Krankenakte — Persönlich oder durch einen Bevollmächtigten.
· Die Patientenrechte sind in vollständiger Fassung in allen Abteilungen und Ambulanzen sowie auf der Website des Krankenhauses verfügbar.
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